
Neuer Name
wirkt nicht auf
Urkunde zurück
Jurist wollte störenden
Namen aus Sponsions-
urkunde eliminieren.

Wien. Lässt jemand seinen Na-
men ändern, so hat das keiner-
lei Auswirkungen auf frühere,
auf den alten Namen ausgestell-
te Urkunden. Ein Jurist, der sich
von der Universität Graz einen
neuen Sponsionsbescheid hatte
ausstellen lassen wollen, muss
deshalb weiterhin mit seiner ur-
sprünglichen Sponsionsurkun-
de auf Arbeitssuche gehen.

Dabei befürchtet der Mann
ungerechtfertigte Benachteili-
gungen, sollten potenzielle Ar-
beitgeber seinen früheren Fami-
liennamen – er klingt deutlich
fremdländisch – wahrnehmen.
Der Senat der Uni Graz lehnte
es jedoch ab, mit Rücksicht auf
die Namensänderung auch die
Sponsionsurkunde gleichsam
rückwirkend zu ändern.

Abfuhr von Höchstgerichten
Der Mann wandte sich dagegen
an den Verfassungsgerichtshof,
doch dieser lehnte die Be-
schwerde mangels Aussicht auf
Erfolg ab: Wegen möglicher Be-
nachteiligungen möge sich der
Mann der Rechtsbehelfe des
Anti-Diskriminierungsrechts,
insbesondere des Gleichbe-
handlungsgesetzes, bedienen,
empfahl der VfGH. Auch der
Verwaltungsgerichtshof wies
die Beschwerde ab (2012/10/
0119): Weder vermittle der Na-
mensänderungsbescheid ein
subjektives Recht, alle Urkun-
den geändert zu bekommen,
noch fänden sich Bestimmun-
gen, die Universitätsorgane
zum gewünschten Vorgehen
verpflichten würden. (kom)

Betrug
am Richter:
Frau verurteilt
Sie wollte mit gefälschtem
Vertrag Geld einklagen.

Wien. Auch wer in einem Ge-
richtsverfahren versucht, den
Richter zu täuschen, kann we-
gen Betrugs verurteilt werden.
Der Schuldspruch gegen eine
Frau, die mit einem von ihr
nachträglich veränderten Ver-
trag Geld einklagte, wurde vom
Obersten Gerichtshof bestätigt.

Konkret handelte es sich
um einen arbeitsrechtlichen
Prozess: Die Frau hatte den Ar-
beitsvertrag dafür nachträglich
am Computer verändert und
eine Paraphe nachgemacht.
Mehr als 50.000 Euro wollte die
Frau so von einer GmbH er-
streiten. Doch die Sache flog
auf. Und die Frau wurde, nun
vom Strafgericht, wegen schwe-
ren Betrugs verurteilt.

Das Höchstgericht (14 Os
60/14a) verwarf alle Einwände
der Angeklagten. So spiele es
keine Rolle, ob sie den Vertrag
selber geändert habe oder es je-
mand anderer in ihrem Auftrag
gemacht habe. Der Schuld-
spruch ist nach dem OGH-Ent-
scheid rechtskräftig, über das
Strafmaß richtet noch das Ober-
landesgericht Wien. (aich)
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Einseitige Tarifanhebung unzulässig?
Mobilfunk. Bei geplanten Tarifänderungenmuss kundenseitig neben bloßer Kündigung auch die
unveränderte Fortführung des Vertrags möglich sein. Auch wenn der Regulator das anders sieht.

VON PHILIPP LUST

Wien. Verträge sind einzuhalten.
Dieser Grundsatz soll laut der
Rundfunk und Telekom Regulie-
rungs-GmbH (RTR) im Kommuni-
kationssektor nicht gelten: „Das
Telekommunikationsgesetz (TKG
2003) räumt den Betreibern [. . .]
die Möglichkeit ein, eine einseitige
Änderung [. . .] auch der Entgelt-
bestimmungen vorzunehmen“
(www.rtr.at/de/tk/FAQ169).

In diesem Zusammenhang
wird regelmäßig auf das angeblich
schadloshaltende Sonderkündi-
gungsrecht der Kunden hingewie-
sen: Man könne den Vertrag ohne
Rücksicht auf vermeintliche Rest-
laufzeiten kündigen. Damit fällt
aber Aufwand für die Recherche
aktueller und vielfach teurerer An-
gebote an, ebenso wie Kosten
der Rufnummernübertragung und
mittlerweile etwa 70 Euro Gebühr
für den neuen Vertragsabschluss
(„Aktivierung“). Unter diesen Um-
ständen ist die Zahlung von „ein
paar Euro mehr“ oft das geringere
Übel, das auf der Gegenseite über
Millionen Kunden Monat für Mo-
nat guteMehrerträge einbringt.

Insoweit wird durch die eigent-
lich zur Sicherstellung von Wettbe-
werb und damit zum Schutz der
Kunden eingerichtete Behörde der
Grundstein für ein heuer beson-
ders gut zu beobachtendes Phäno-
men geschaffen: Während Handy-
neukunden schon seit letztem Jahr
markant mehr zu berappen haben
(laut Verbraucherpreisindex, VPI,
sind die Mobilfunkpreise zwischen
2011 und 2013 um 15 % gestiegen),
wird heuer gern in die Taschen der
Bestandskunden gegriffen.

A1 hat manche Bestandstarife
der Diskontmarke Bob imMärz um
mehr als 70 % angehoben (von vier
auf 6,8 Cent pro Minute plus ver-
schlechterter Taktung bei der Ab-
rechnung). Im Mai ging es bei nor-
malen Mobilfunkkunden von A1
weiter, wo bei bestehenden Verträ-
gen etwa zwei Euro einseitig auf die
Grundgebühr aufgeschlagen wur-
den. Doch damit nicht genug: Fast
ebenso viel wurde darüber hinaus
noch durch die nachträgliche Ein-
führung von „SIM-Pauschalen“ lu-
kriert; außerdem wurde nun ein-
seitig eine Wertanpassung nach
dem VPI hinzugefügt.

Inflationsanpassung eingebaut
Damit sollen die Grundgebühren
jährlich mit der allgemeinen Infla-
tion steigen, obwohl Kommunika-
tionsdienste dadurch gekennzeich-
net sind, dass sie infolge techni-
schen Fortschritts stetig billiger
oder zumindest besser werden
(laut A1 selbst sind die Preise in 13
Jahren um mehr als 20 % gefallen).
Umgekehrt fehlt regelmäßig eine
„Stand der Technik“-Klausel, da-
mit wenigstens allfällige Datenvo-
lumina und Downloadgeschwin-
digkeiten im Sinne der Äquivalenz
mitwachsen. Insoweit ist die Zuläs-
sigkeit derartiger – unpassender
und einseitig benachteiligender –
Klauseln in meinen Augen selbst
bei Neuverträgen zweifelhaft.

„3“ folgte dem „Vorbild“ von
A1 und hat kürzlich für Oktober
ähnliche einseitige Vertragsände-
rungen angekündigt. Die „bloßen“
einseitigen Grundgebührenanhe-
bungen vom Juli waren offenbar
nicht genug. Auch die Parallelität
der Preisanhebungen ist in einem

einigermaßen konsolidierten Oli-
gopolmarkt mit nur drei großen
Anbietern nicht allzu erstaunlich.
Lediglich die zuständige Regulie-
rungsbehörde hat daraus noch kei-
ne Schlüsse gezogen. Sie hält die
Mobilfunkbetreiber auf den End-
kundenmärkten weiterhin für we-
der einzeln noch gemeinsam fähig,
Marktbedingungen signifikant zu
beeinflussen. Sonst wären sie näm-
lich dem engeren Korsett der tele-
komspezifischen Wettbewerbsre-
gulierung zu unterziehen, das auch
hoheitliche Tarifbegrenzungen
zum Schutz der Kunden umfasst.

Nur T-Mobile zeigt vorläufig –
und mit Ausnahme der Diskont-
marke Telering – mehr Ethos: Sie
hält sich bei Altverträgen, in denen
noch keine grundgebührenstei-
gernden Pauschalen oder Index-
klauseln vereinbart waren, mit ein-
seitigen Eingriffen in bestehende
Vertragsverhältnisse vorerst zu-
rück. Das schließt freilich nicht
aus, dass neue Tarifangebote teurer
werden und seit etwa drei Jahren
entsprechende Klauseln in Neu-
verträge eingebaut werden.

Entgegen der gemeinsamen
Ansicht von RTR und Anbietern ist
jedoch auf eine aktuelle Entschei-
dung des Obersten Gerichtshofs
(4 Ob 115/13k) hinzuweisen. Dort
wird beiläufig ausgesprochen, was
eigentlich längst klar sein müsste,
auch wenn der Gesetzgeber den
Text von § 25 TKG tatsächlich sehr
ungeschickt formuliert hat: „Diese
Bestimmung [sagt] nichts über die
Zulässigkeit von Vertragsänderun-

gen im Einzelfall aus [. . .], sondern
[regelt] nur allgemein unter ande-
rem die Vorgangsweise bei Ände-
rungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und Entgelt-
bestimmungen der Betreiber von
Kommunikationsnetzen.“

Selbst wenn der bloße Wortlaut
von § 25 TKG auch anders – näm-
lich im eingangs zitierten Sinne der
RTR – verstanden werden kann, so
gebietet die juristische Methoden-
lehre eine Auslegung im Sinne des
Erkenntnisses des OGH (s. zuvor
schon 4 Ob 227/06w). Hierbei sind
nämlich auch die Rechte der Nut-
zer nach Art 20 der europäischen
Universaldienstrichtlinie und die
erläuternden Bemerkungen der
Gesetzesmaterialien ebenso wie
die allgemeinen Grundsätze der
Rechtsordnung zu berücksichtigen.

Änderung nurmit Einwilligung
§ 25 TKG kann daher nicht dahin
gehend verstanden werden, dass
die ohnehin tendenziell übermäch-
tigen Telefonanbieter auch noch
ein einseitiges und uneinge-
schränktes Vertragsanpassungspri-
vileg erhalten, um damit abge-
schlossene Verträge gegenüber
Kunden beliebig zu verschlech-
tern. Vielmehr gebietet § 25 TKG
nur spezifische Kundmachungsvor-
schriften für Änderungswünsche im
Telekommunikationsbereich, die
über das inhaltlich weiter anwend-
bare, allgemeine bürgerliche Recht
hinausgehen. An der Tatsache, dass
ein Vertrag ebenso wie dessen Än-
derung der beiderseitigen Zustim-

mung der Vertragspartner bedarf,
ändert sich daher nichts.

Akzeptiert der einzelne Kunde
die Änderungsvorschläge nicht,
kann sich demnach auch bei Tele-
fonverträgen an sich nichts an dem
vorhandenen und wechselseitig
verbindlichen Vertrag ändern.

Widerspruch kann sich lohnen
Insoweit kann betroffenen Kunden,
die den Vertrag nicht ohnehin be-
enden möchten, nur geraten wer-
den, dem Wunsch auf Änderung
des Vertrags in erster Linie zu wi-
dersprechen. Sollte der Anbieter
weiterhin die „neuen“ Vertragsbe-
dingungen zugrunde legen wollen,
kann auch ein gebührenfreies
Streitbeilegungsverfahren bei der
RTR als Schlichtungsstelle eingelei-
tet werden. Der vermeintlich kleine
Betrag tut dabei nichts zur Sache:
Einerseits handelt es sich um ein
grundsätzliches Problem in der
Branche, andererseits fehlt im TKG
jede Grundlage, wonach die RTR
über bloße Verfahrensrichtlinien
vermeintliche Bagatellbeträge vom
gesetzlich vorgesehenen Schlich-
tungsverfahren zur inhaltlichen
Kontrolle ausschließen könnte.

Bei hinreichenden Anträgen
wird auch die RTR schlussendlich
ihre rechtswidrige Rechtsansicht
überdenken und ihre ebenso un-
passende Mitteilungsverordnung
anpassen müssen, da ihr bei unver-
tretbarer Rechtsanwendung auch
Amtshaftungsansprüche drohen.
Der andere Arm der Telekom-Re-
gulierungsbehörde, die Telekom
Control Kommission, scheint seine
Meinung bereits gesetzeskonform
angepasst zu haben: Im Bescheid
M 1.9/12-81 vom 30. 9. 2013 führt
die Telekom Control Kommission
aus, dass für Tariferhöhungen ne-
ben den formalen Voraussetzun-
gen von § 25 TKG sehr wohl auch
die entsprechenden „individuellen
Vereinbarungen“ notwendig sind,
die das klassische Vertragsrecht
schon immer gefordert hat.
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kommunikationsrecht im Überblick“ (2003).

Die Preise für mobiles Telefonieren sind in letzter Zeit überdurchschnittlich stark gestiegen. [ Bloomberg/Kiyoshi Ota ]

AUF EINEN BLICK

Die Telekom-Anbieter in Österreich
haben heuer auch bei bestehenden
Verträgen signifikante Tarifanhebungen
durchgeführt. Laut Rundfunk und
Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) ist
dieses Vorgehen rechtlich einwandfrei.
Es ist jedoch fraglich, ob der Grundsatz,
dass Verträge wechselseitig verbindlich
sind, im Kommunikationssektor
tatsächlich unanwendbar ist. Dass dem
Kunden ein Sonderkündigungsrecht
eingeräumt wird, ändert nichts an
diesem grundsätzlichen Problem.

Der 4. Senat des OGH hat festgehalten,
dass das Telekommunikationsgesetz in
§ 25 bloß allgemein die Vorgangsweise
bei der Änderung von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Tarif-
bestimmungen regelt. Die Wirksamkeit
einer tatsächlichen Änderung im Einzel-
fall ist demnach weiterhin nach
allgemeinem Vertragsrecht zu
beurteilen. Dieses verlangt die
Zustimmung beider Vertragspartner.
Ohne Zustimmung des Kunden ist eine
Tariferhöhung demnach unwirksam.

           


